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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1988

Norm

ZPO §212 Abs5

ZPO §212a Abs2

Rechtssatz

Nach der gemäß § 212 a Abs 2 ZPO auch bei der Abfassung des Verhandlungsprotokolles mit Hilfe eines Schallträgers

vorgeschriebenen sinngemäßen Anwendung der Vorschrift des § 212 Abs 5 letzter Satz ZPO können o enbare

Unrichtigkeiten der Aufnahme oder der Übertragung auch nachträglich (also nach Ablauf der in dieser Gesetzesstelle

normierten Widerspruchsfrist) jederzeit vom Gericht (von Amts wegen) berichtigt werden.
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